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Gesetzesbeschluss
des Deutschen Bundestages 

Gesetz zur Änderung wasser- und naturschutzrechtlicher 
Vorschriften zur Untersagung und zur Risikominimierung bei den 
Verfahren der Fracking-Technologie 

Der Deutsche Bundestag hat in seiner 180. Sitzung am 24. Juni 2016 aufgrund der 

Beschlussempfehlung und des Berichts des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz, 

Bau und Reaktorsicherheit – Drucksache 18/8916 – den von der Bundesregierung 

eingebrachten 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung wasser- und naturschutzrechtlicher 

Vorschriften zur Untersagung und zur Risikominimierung bei den Verfahren der 

Fracking-Technologie

– Drucksachen 18/4713, 18/4949 – 

mit beigefügten Maßgaben, im Übrigen unverändert angenommen. 

Fristablauf: 21.07.16 

Erster Durchgang: Drs. 143/15 



 


1. Artikel 1 wird wie folgt geändert:  

a) Die Fußnoten werden wie folgt geändert: 

aa) Die Fußnote 1 wird aufgehoben. 

bb) Die Fußnote „2“ wird durch die Fußnote „*“ ersetzt. 

b) Nummer 1 wird aufgehoben. 

c) Nummer 3 wird wie folgt geändert: 

aa) § 13a wird wie folgt gefasst: 

„§ 13a 

Versagung und Voraussetzungen für die Erteilung der Erlaubnis für be-
stimmte Gewässerbenutzungen; unabhängige Expertenkommission 

(1) Eine Erlaubnis für eine Gewässerbenutzung nach § 9 Absatz 2 Num-
mer 3 und 4 ist zu versagen, wenn  

1. Schiefer-, Ton- oder Mergelgestein oder Kohleflözgestein zur Aufsuchung 
oder Gewinnung von Erdgas oder Erdöl aufgebrochen werden soll oder 

2. die Gewässerbenutzung erfolgen soll in oder unter 

a) einem festgesetzten Wasserschutzgebiet, 

b) einem festgesetzten Heilquellenschutzgebiet, 

c) einem Gebiet, aus dem über oberirdische Gewässer Oberflächen- 
abfluss 

aa) in einen natürlichen See gelangt, aus dem unmittelbar Wasser für 
die öffentliche Wasserversorgung entnommen wird, oder 

bb) in eine Talsperre gelangt, die der öffentlichen Wasserversorgung 
dient, 

d) einem Einzugsgebiet einer Wasserentnahmestelle für die öffentliche 
Wasserversorgung, 

e) einem Einzugsgebiet eines Brunnens nach dem Wassersicherstel-
lungsgesetz oder 

f) einem Einzugsgebiet 

aa) eines Mineralwasservorkommens, 

bb) einer Heilquelle oder 

cc) einer Stelle zur Entnahme von Wasser zur Herstellung von Le-
bensmitteln. 

Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b und Buchstabe f Doppelbuchstabe bb gilt nicht, 
wenn Gesteine aufgebrochen werden sollen, um eine Heilquelle zu erschlie-
ßen oder zu erhalten. Auf Antrag des Inhabers der Erlaubnis für die Wasser-
entnahme, der die erforderlichen Unterlagen enthält, weist die zuständige Be-
hörde Gebiete nach Satz 1 Nummer 2 Buchstabe c bis f nach Maßgabe der all-
gemein anerkannten Regeln der Technik in Karten aus und veröffentlicht die 
Karten für die Gebiete nach Satz 1 Nummer 2 Buchstabe c, d und f im Internet. 
Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a und b und Satz 3 gelten entsprechend für Ge-
biete, die zur Festsetzung als Wasserschutzgebiete oder als Heilquellenschutz-
gebiete vorgesehen sind, für einen Zeitraum von 36 Monaten nach ihrer Aus-
weisung als vorgesehene Schutzgebiete entsprechend Satz 3. Die zuständige 
Behörde kann die Frist nach Satz 4 um bis zu zwölf Monate verlängern, wenn 
besondere Umstände dies erfordern. 

Drucksache 353/16 -2-



 


(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 können Erlaubnisse für 
vier Erprobungsmaßnahmen mit dem Zweck erteilt werden, die Auswirkun-
gen auf die Umwelt, insbesondere den Untergrund und den Wasserhaushalt, 
wissenschaftlich zu erforschen. Die Erlaubnisse nach Satz 1 bedürfen der Zu-
stimmung der jeweiligen Landesregierung. Bei der Entscheidung nach Satz 2 
sind die geologischen Besonderheiten der betroffenen Gebiete und sonstige 
öffentliche Interessen abzuwägen. 

(3) Durch Landesrecht kann bestimmt werden, dass Erlaubnisse für Be-
nutzungen nach § 9 Absatz 2 Nummer 3 und 4 auch in oder unter Gebieten, 
in denen untertägiger Bergbau betrieben wird oder betrieben worden ist, nur 
unter bestimmten Auflagen erteilt werden dürfen oder zu versagen sind. Die 
zuständige Behörde weist Gebiete nach Satz 1 in Karten aus. 

(4) Sofern die Erteilung einer Erlaubnis für eine Benutzung nach § 9 Ab-
satz 2 Nummer 3 nicht nach Absatz 1 oder Absatz 3 ausgeschlossen ist, darf 
die Erlaubnis nur erteilt werden, wenn 

1. die verwendeten Gemische 

a) in den Fällen des Absatzes 2 als nicht wassergefährdend eingestuft 
sind, 

b) in den übrigen Fällen als nicht oder als schwach wassergefährdend 
eingestuft sind und 

2. sichergestellt ist, dass der Stand der Technik eingehalten wird. 

(5) Sofern die Erteilung einer Erlaubnis für eine Benutzung nach § 9 Ab-
satz 2 Nummer 4 nicht nach Absatz 1 oder Absatz 3 ausgeschlossen ist, darf 
die Erlaubnis nur erteilt werden, wenn sichergestellt ist, dass der Stand der 
Technik eingehalten wird und insbesondere die Anforderungen nach § 22c 
der Allgemeinen Bundesbergverordnung vom 23. Oktober 1995 (BGBl. I 
S. 1466), die zuletzt durch Artikel … der Verordnung vom … [einsetzen: Da-
tum der Ausfertigung der Verordnung zur Änderung der UVP-V Bergbau und 
der ABBergV und Fundstelle im BGBl.] geändert worden ist, erfüllt werden. 

(6) Die Bundesregierung setzt eine unabhängige Expertenkommission 
ein, welche die nach Absatz 2 durchgeführten Erprobungsmaßnahmen wis-
senschaftlich begleitet und auswertet sowie hierzu und zum Stand der Tech-
nik Erfahrungsberichte zum 30. Juni eines Jahres, beginnend mit dem 30. Juni 
2018, erstellt. Die Expertenkommission übermittelt die Erfahrungsberichte zu 
den in Satz 1 genannten Zeitpunkten dem Deutschen Bundestag und veröf-
fentlicht sie im Internet. Die Expertenkommission unterrichtet die Öffentlich-
keit in regelmäßigen Abständen über Verlauf und Ergebnisse der Erprobungs-
maßnahmen nach Absatz 2; hierbei sowie zu den Entwürfen der Erfahrungs-
berichte nach Satz 1 ist der Öffentlichkeit Gelegenheit zur Stellungnahme zu 
geben. Die unabhängige Expertenkommission nach Satz 1 setzt sich zusam-
men aus 

1. einem Vertreter der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, 

2. einem Vertreter des Umweltbundesamtes, 

3. einem vom Bundesrat benannten Vertreter eines Landesamtes für Geolo-
gie, das nicht für die Zulassung der Erprobungsmaßnahmen zuständig ist, 

4. einem Vertreter des Helmholtz-Zentrums Potsdam – Deutsches GeoFor-
schungsZentrum, 

5. einem Vertreter des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung Leipzig 
sowie 
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6. einem vom Bundesrat benannten Vertreter einer für Wasserwirtschaft zu-
ständigen Landesbehörde, die nicht für die Zulassung der Erprobungs-
maßnahmen zuständig ist. 

Die Mitglieder der Expertenkommission sind an Weisungen nicht gebunden. 
Die Expertenkommission gibt sich eine Geschäftsordnung und wählt aus ihrer 
Mitte einen Vorsitzenden. 

(7) Im Jahr 2021 überprüft der Deutsche Bundestag auf der Grundlage des 
bis dahin vorliegenden Standes von Wissenschaft und Technik die Angemes-
senheit des Verbots nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1.“ 

bb) § 13b Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

(4) „ Der Inhaber der Erlaubnis hat die zuständige Behörde unverzüglich 
zu unterrichten über nachteilige Veränderungen der Beschaffenheit des 
Grundwassers, eines oberirdischen Gewässers oder des Bodens infolge von  

1. Benutzungen nach § 9 Absatz 2 Nummer 3 oder Nummer 4 oder 

2. Benutzungen nach § 9 Absatz 1 Nummer 4 oder Nummer 5, die im Zu-
sammenhang mit Benutzungen nach § 9 Absatz 2 Nummer 3 oder Num-
mer 4 stehen.  

Die zuständige Behörde hat Informationen nach Satz 1 innerhalb von zwei 
Wochen nach der Unterrichtung im Internet zu veröffentlichen.“ 

d) Nummer 6 wird aufgehoben. 

e) In Nummer 8 wird § 104a wie folgt gefasst: 

„§ 104a 

Ausnahmen von der Erlaubnispflicht bei bestehenden Anlagen zur untertägigen 
Ablagerung von Lagerstättenwasser 

(1) Die Nutzung einer Anlage zur untertägigen Ablagerung von Lagerstätten-
wasser, das bei Maßnahmen nach § 9 Absatz 2 Nummer 3 oder bei anderen Maß-
nahmen zur Aufsuchung oder Gewinnung von Erdgas oder Erdöl anfällt, bedarf 
unbeschadet des Absatzes 2 keiner Erlaubnis nach § 8 Absatz 1, wenn die Anlage 
vor dem … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes nach Artikel 5] in 
Übereinstimmung mit einem bestandskräftig zugelassenen Betriebsplan nach § 52 
des Bundesberggesetzes errichtet worden ist oder zu diesem Zeitpunkt ein be-
standskräftig zugelassener Betriebsplan für die Anlage vorliegt. In diesen Fällen 
sind die sich aus § 13b Absatz 2 und 3 ergebenden Verpflichtungen in den jewei-
ligen Zulassungen von künftig gemäß § 52 Absatz 1 Satz 1 des Bundesberggesetzes 
aufzustellenden Hauptbetriebsplänen spätestens bis zum … [einsetzen: Tag und 
Monat des Inkrafttretens dieses Gesetzes nach Artikel 5 sowie der Jahreszahl des 
zweiten auf das Inkrafttreten folgenden Jahres] zu regeln. § 13b Absatz 4 gilt für 
den Unternehmer im Sinne von § 4 Absatz 5 des Bundesberggesetzes in diesen 
Fällen entsprechend. 

(2) Die Nutzung einer Anlage nach Absatz 1 Satz 1, die nach § 22c Absatz 1 
Satz 3 der Allgemeinen Bundesbergverordnung nicht mehr zulässig ist, bedarf kei-
ner Erlaubnis nach § 8 Absatz 1, wenn der Anlagenbetreiber spätestens bis zum … 
[einsetzen: Tag und Monat des Inkrafttretens dieses Gesetzes nach Artikel 5 sowie 
der Jahreszahl des zweiten auf das Inkrafttreten folgenden Jahres] grundsätzlich 
zulassungsfähige Anträge für Zulassungen für eine anderweitige Entsorgung des 
Lagerstättenwassers (Entsorgungskonzept) vorlegt und hierfür eine behördliche 
Bestätigung nach Satz 4 vorliegt. Aus dem Entsorgungskonzept muss sich ergeben, 
wie das Lagerstättenwasser künftig entsorgt werden soll, sodass insbesondere fol-
gende Anforderungen erfüllt sind:  
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1. die Anforderungen nach § 22c Absatz 1 Satz 3 der Allgemeinen Bundesberg-
verordnung und 

2. die Anforderungen nach § 13a Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a und b. 

Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn die Anlage nach Absatz 1 Satz 1 in 
einem Gebiet nach § 13a Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a oder Buchstabe 
b liegt. Sofern die zuständige Behörde die grundsätzliche Zulassungsfähigkeit der 
Anträge bestätigt, ist die Nutzung der Anlage in den Fällen der Sätze 1 und 3 spä-
testens am … [einsetzen: Tag und Monat des Inkrafttretens dieses Gesetzes nach 
Artikel 5 sowie der Jahreszahl des fünften auf das Inkrafttreten folgenden Jahres] 
einzustellen. Andernfalls ist die Nutzung der Anlage in den Fällen der Sätze 1 und 
3 spätestens am … [einsetzen: Tag und Monat des Inkrafttretens dieses Gesetzes 
nach Artikel 5 sowie der Jahreszahl des dritten auf das Inkrafttreten folgenden Jah-
res] einzustellen. Die Sätze 3 bis 5 gelten nicht, soweit die Ablagerung des Lager-
stättenwassers für die Schutzzone III eines festgesetzten Wasserschutzgebietes 
oder eines festgesetzten Heilquellenschutzgebietes ausnahmsweise zugelassen 
wird 

1. in einer Rechtsverordnung nach § 51 Absatz 1, auch in Verbindung mit § 53 
Absatz 5, oder 

2. durch behördliche Entscheidung; § 52 Absatz 1 Satz 2 und 3, auch in Verbin-
dung mit § 53 Absatz 5, gilt entsprechend.“ 

2. Artikel 4 wird wie folgt gefasst: 

‚Artikel 4 

Änderung des Umweltschadensgesetzes 

In Anlage 1 Nummer 3 und 4 des Umweltschadensgesetzes vom 10. Mai 2007 
(BGBl. I S. 666), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 23. Juli 2013 (BGBl. I 
S. 2565) geändert worden ist, werden jeweils die Wörter „Absatz 2 Nummer 2“ durch 
die Wörter „Absatz 2 Nummer 2 bis 4“ ersetzt.‘ 

 

Drucksache 353/16-5-


